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MotorradTotal

Bella Italia! Das 40. MotorradTotal führt unsere Teilnehmer in die Emilia-Romagna, eine 
Region im südlichen Norditalien. Sie erstreckt sich von der Adriaküste über die Po-Ebe-
ne bis zu den Bergen des Apennin, ein Gebirgszug, der den Stiefel über 1.500 km von 
Norden nach Süden durchzieht. In der abwechslungsreichen Landschaft der Emilia-Ro-
magna treff en unsere Biker auf lange Strände, weite Ebenen, grüne Hügel und steile 
Berge. Mit knapp 450.000 Einwohnern umfasst die Provinz eine Gesamtfl äche von etwa 
22.120 Quadratkilometern.
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Neben traumhafter Szenerie ist die Region für kulinarische Spezialitäten wie Parmesan und Parma-
schinken, für ihre köstliche Küche, aber auch für Automobilhersteller wie Ferrari und Lamborghini 
bekannt. In der Emilia-Romagna befi nden sich mehrere bekannte Rennstrecken. In Imola das Auto-
dromo Enzo e Dino Ferrari, in Misano Adriatico der Misano World Circuit Marco Simoncelli, auf dem 
regelmäßig Motorrad- und Superbike-WM-Läufe ausgetragen werden.

Neu: Direkte Anreise zum Zielhotel
In diesem Jahr fi ndet die Anreise zum Zielhotel ohne die bisherige Zwischenübernachtung entlang 
der Anreisestrecke statt. Die Veranstaltung beginnt somit für alle Teilnehmer mit der Begrüßung im 
Zielhotel Parma & Congressi**** in Parma am Samstag, dem 16.09., und endet nach dem Frühstück 
am Samstag, dem 23.09.2023. 
Die Zimmer des Hotels sind sehr 
komfortabel und modern ausge-
stattet. Nach einer erholsamen 
Nacht erwartet Sie ein hervorra-
gendes Frühstücksbuff et, das Sie 
für die wunderbaren, aber auch 
anstrengenden Tagestouren bes-
tens ausrüstet.
Freuen Sie sich auf eine hoch-
klassige Seminarwoche in einer 
traumhaften Bikerregion.

© Hotel Parma&Congressi

© BMW AG

MotorradTotalEmilia-RomagnaTotal
16.09. bis 23.09.2023

Außerdem ist zu

beachten:

AM, A1, A2, A

Mit der Ausbildung kann etwa ein halbes Jahr vor dem Erreichen

des Mindestalters begonnen werden.

Die theoretische Prüfung darf frühestens 3 Monate, die prakti-

sche Prüfung frühestens einen Monat vor dem Geburtstag abgelegt

werden.

Unterlagen und

Nachweise,
die dem Antrag für die Fahrerlaubnis

beizufügen sind:

Mofa
Biometrisches Passbild

AM, A1, A2, A

Biometrisches Passbild, Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs4,

Nachweis über Tag und Ort der Geburt

Wissenswertes:

AM, A1, A2, A

Befristung der Fahrerlaubnis

• Die Fahrerlaubnis wird unbefristet erteilt.

Befristung des Führerscheindokuments

• Ab dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheindokumente 

werden auf 15 Jahre befristet.

• Vor dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheindokumente 

müssen spätestens zum 19.01.2033 umgetauscht werden.

• Zur Verlängerung benötigen Sie nur ein Passbild.

Mofa

Ohne Prüfbescheinigung darf Mofa sowie zwei- und dreirä-

drige Kraftfahrzeuge mit einer bbH von max. 25 km/h fahren:

• wer vor dem 01.04.1965 geboren ist;

• wer im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, 

gleich welcher Klasse.

AM
Als Kleinkrafträder gelten auch

• Krafträder mit max. 50 cm3 Hubraum und einer bbH von 

max. 50 km/h, wenn sie bis zum 31.12.2001 erstmals in 

den Verkehr gekommen sind.

• Kleinkrafträder, die nach dem Recht der ehemaligen DDR 

bis zum 28.02.1992 erstmals in den Verkehr gekommen 

sind.

A1
Begrenzung der bbH

Seit 19.01.2013 ist die bis dahin für unter 18-Jährige geltende Begren-

zung auf bbH 80 km/h entfallen. Das gilt auch für Inhaber einer vor

dem 19. Januar 2013 erworbenen Fahrerlaubnis der Klasse A1.

Klassen 3/4 „alt“

Mit dem „alten“, vor dem 01.04.1980 erteilten, Führerschein der Klasse

3 oder 4 dürfen auch Leichtkrafträder der Klasse A1 gefahren werden.

Als Leichtkrafträder gelten auch: Krafträder mit einem Hubraum

von max. 125 cm³, einer Nennleistung von max. 11 kW sowie einem

Leistungsgewicht von mehr als 0,1 kW/kg, sofern sie vor dem

19.01.2013 erstmals in den Verkehr gekommen sind.

_____

zGM = zulässige Gesamtmasse

bbH = bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit 

1 Werden zwei Fragen mit der Wertigkeit 5 falsch 

beantwortet, ist die Prüfung nicht bestanden. 

2 je 90 Minuten

3 je 45 Minuten

4 nur erforderlich bei erstmaligem Erwerb einer Fahrerlaubnisklasse - ab

21.10.2017 auch bei Erweiterung einer vorhandenen Fahrerlaubnis,

wenn beim Ersterwerb lediglich eine Bescheinigung über eine Unterwei-

sung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen am Unfallort (LSMU) vorge-

legt wurde
5 20 Jahre bei mindestens 2 Jahren Vorbesitz der Klasse A2

6 Beim Aufstieg von A1 nach A2 und von A2 nach A ist bei jeweils min-

destens zweijährigem Vorbesitz der niedrigeren Klasse kein Theorie-

Unterricht vorgeschrieben.

7 Bei der Erweiterung von Klasse A1 auf A2 und von Klasse A2 auf A gilt 

folgendes:

1. Bei mindestens zweijährigem Vorbesitz der jeweils niedrigeren

Klasse ist keine praktische Ausbildung vorgeschrieben. Allerdings 

muss sich der Fahrlehrer, bevor er den Bewerber zur Prüfung vor-

stellt, davon überzeugen, dass dieser die notwendigen Fähigkeiten

und Kenntnisse besitzt. 

2. Besitzt der Bewerber die jeweils niedrigere Klasse noch nicht seit 

min destens zwei Jahren oder will er von der Klasse A1 (alt: 1b) 

direkt auf A aufsteigen, ist die Anzahl der besonderen Ausbildungs-

fahrten reduziert auf: 3 Fahrstunden Überland3, 2 Fahrstunden Autobahn3, 

1 Fahrstunde bei Dunkelheit3.

© Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V., 

Rechtsstand 1/2017, Druck 1/2017.

Der Verband im Internet: www.fahrlehrerverband-bw.de.

Ihre 

Verbandsfahrschule 

informiert

Führerscheinklassen

Mofa, AM, 

A1, A2, A

Fragen Sie uns!

Mofa, AM, 

A1, A2, A

Können mehrere Begleitpersonen

eingetragen werden?

Es ist zu empfehlen, dass zumindest zwei 

geeignete Begleitpersonen in die Prüfungs-

bescheinigung eingetragen sind. Damit wird 

eine größere Flexibilität erreicht.

Begleitpersonen können auch noch nachträglich 

eingetragen werden.

Welche Aufgaben hat die Begleitperson?

Die Begleitperson soll dem jungen Fahrer ein 

vorwiegend zurückhaltender Beistand sein. Sie 

soll beratend zur Seite stehen und den Fahr-

anfänger vor und während der Fahrt beraten und

ihm Sicherheit vermitteln. Keinesfalls darf sich die

Begleitperson als Fahrlehrer aufspielen.

Wo kann man sich informieren?

Die Verbandsfahrschulen informieren Erziehungs-

berechtigte und Begleitpersonen gerne 

umfassend. Sie geben Hinweise zur sinnvollen 

Durchführung des Begleiteten Fahrens, über 

aktuelle Verkehrsregeln und zum modernen 

Fahrstil.

Wann beginnt die Probezeit?

Die Probezeit beginnt mit der Aushändigung der

Prüfungsbescheinigung. Sie dauert zwei Jahre. 

Verstößt der junge Fahrer während der Probezeit

gegen Verkehrsvorschriften und bekommt er dafür

Punkte in Flensburg, oder wird eine Geld- oder 

Freiheitsstrafe gegen ihn verhängt, verlängert 

sich die Probezeit um zwei Jahre. 

Wann endet die Phase der Begleitung?

Sobald der junge Fahrer 18 Jahre alt ist, darf er 

alleine fahren. Dies gilt auch, wenn die Prüfungs-

bescheinigung noch nicht in einen regulären Füh-

rerschein umgetauscht wurde (max. 3 Monate). 

Die Phase der Begleitung kann sinnvoll mit einem 

Sicherheitstraining abgeschlossen werden. Dabei

erfährt der junge Fahrer, dass das Fahrzeug im

physikalischen Grenzbereich kaum noch be-

herrschbar ist und deshalb die Vermeidung 

kritischer Situationen den guten Fahrer ausmacht. 

Die Vorbildfunktion der Begleiter ist besonders 

wirkungsvoll, wenn sie zusammen mit den

„Schutzbefohlenen“ das Sicherheitstraining 

besuchen. So zeigen sie ihnen, dass auch er-

fahrene Fahrer immer wieder gefordert sind, ihre

Fahrfähigkeiten zu verbessern.

Übernehmen Sie Verantwortung!

Bieten Sie als Begleiter/in Ihrer Tochter, Ihrem

Sohn, Enkel, Neffen oder Bekannten die Möglich-

keit, in der ersten Zeit nach der Fahrausbildung 

bei reduziertem Risiko Erfahrung zu sammeln. 

Lassen Sie Ihren Schützling von Ihrem Können

profitieren.

Seien Sie für ihn ein aktiver Pate auf seinem nicht

immer leichten Weg zum gereiften Fahrer. 

Aktuelle Informationen zum Thema 

Führerschein finden Sie auch im Internet: 

www.fahrlehrerverband-bw.de

Ihre 

Verbandsfahrschule 

informiert

Begleitetes Fahren 

ab 17

Fragen Sie uns!

© Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V., 

Rechtsstand 05/2014, Druck 1/2017.
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Führerscheinklassen

Mofa, AM, 

A1, A2, AA1, A2, A
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Außerdem ist zu
beachten:
B

Mit der Ausbildung kann etwa ein halbes Jahr vor dem Errei-chen des Mindestalters begonnen werden. Die theoretischePrüfung darf frühestens 3 Monate, die praktische Prüfungfrühestens einen Monat vor dem Geburtstag abgelegt werden.
B96

Bei der Klasse B mit Schlüsselzahl 96 handelt es sich nicht umeine eigene Fahrerlaubnisklasse, sondern um eine Ausweitungder Klasse B. Die Schlüsselzahl darf erst nach Vorlage desNachweises der Teilnahme an einer 7 Stunden (à 60 Minuten)umfassenden theoretischen und praktischen Schulung nach An-lage 7a FeV eingetragen werden. Die Schulung darf aber be-reits vor Erteilung der Fahrerlaubnis Klasse B erfolgen. Dannkann die Schlüsselzahl bereits bei der Erteilung der Fahrerlaub-nis Klasse B mit eingetragen werden.

BE
Mit der Ausbildung kann etwa ein halbes Jahr vor dem Errei-chen des Mindestalters begonnen werden. Die praktische Prü-fung darf frühestens einen Monat vor dem Geburtstag abgelegtwerden.

Sie benötigen den Führerschein der Klasse B oder müssen zu-mindest die Prüfung der Klasse B bestanden haben.

Unterlagen und
Nachweise,
die dem Antrag für die Fahrerlaubnisbeizufügen sind:

B
Biometrisches Passbild, Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs4,Nachweis über Tag und Ort der Geburt

B96
Biometrisches Passbild, Nachweis über Tag und Ortder Geburt (nur erforderlich, wenn die Schlüsselzahl nicht zusammen mit der Klasse B beantragt wird)

BE
Biometrisches Passbild, Sehtest, Nachweis überTag und Ort der Geburt

Wissenswertes:
B, B96, BE

Befristung der Fahrerlaubnis• Die Fahrerlaubnis wird unbefristet erteilt.

Befristung des Führerscheindokuments• Ab dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheindokumente werden auf 15 Jahre befristet• Vor dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheindokumente müssen spätestens zum 19.01.2033 umgetauscht werden• Zur Verlängerung benötigen Sie nur ein Passbild
Wer die Klasse B vor dem 19.01.2013 erworben hat, • darf auch dreirädrige Kraftfahrzeuge (auch mit Anhänger) führen. 

Als Nachweis dieser Berechtigung erhält man bei Ausstellung eines
neuen Führerscheindokuments die Klassen A1 und A mit denSchlüsselzahlen 79.03 und 79.04.

Wer die Klasse BE vor dem 19.01.2013 erworben hat, • darf auch Fahrzeugkombinationen der Klasse BE führen, sofern die
zGM des Anhängers 3.500 kg übersteigt (bei Ausstellung einesneuen Führerscheindokuments erhält man dann die Schlüsselzahl
79.06).

• darf auch dreirädrige Kfz der Klasse A und A1 (z.B. Trikes) fahren
(bei Ausstellung eines neuen Führerscheindokuments wird dieser
Besitzstand mit den Schlüsselzahlen 79.03 und 79.04 dokumen-tiert).

Wenn Sie den Führerschein der "alten" Klasse 3 haben,• bekommen Sie beim Umtausch Ihres Führerscheins die Klassen B,
BE, C1, C1E, AM und L erteilt. Dabei werden die Klassen C1 und
C1E nicht befristet.

• bekommen Sie auf Antrag beim Umtausch außerdem: - die Klasse T, wenn Sie in der Land- oder Forstwirtschaft tätig sind.- Klasse CE mit der Schlüsselzahl 79 (C1E > 12.000 kg, L ≤ 3). Mit
dieser Schlüsselzahl dürfen Sie auch Fahrzeugkombinationen mit
einer zGM von mehr als 12.000 kg fahren. Die zGM des Zugfahr-zeugs ist auf 7.500 kg begrenzt und die Zahl der Achsen auf drei.
Diese Erlaubnis gilt nur bis zu Ihrem 50. Geburtstag. Eine Verlän-
gerung um jeweils 5 Jahre ist möglich, wenn Sie ein hausärztli-ches Zeugnis über Ihren Gesundheitszustand und ein augenärzt-
liches Zeugnis über Ihr Sehvermögen vorlegen.Bitte beachten: Wenn Sie Ihren alten Führerschein nicht umtau-
schen, dürfen Sie ab Ihrem 50. Geburtstag keine Kombinationenmehr fahren, deren zGM größer ist als 12.000 kg.• werden Ihnen außerdem die Klassen A und A1 allerdings mit der

Beschränkung auf dreirädrige Kraftfahrzeuge (Trikes) und 
Trikes mit Anhänger mit einer zGM von maximal 750 kgzugeteilt. Die Beschränkung wird mit den Schlüsselzahlen 79.03bzw. 79.04 im Führerschein dokumentiert.

Ob Sie mit dem Autoführerscheinauch Motorrad fahren dürfen, erfahren Sie auf unserer Homepage www.flvbw.de in der Rubrik FÜHRERSCHEINKLASSEN.

© Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V., Rechtsstand 1/2017, Druck 1/2017.Der Verband im Internet: www.fahrlehrerverband-bw.de.

Ihre 
Verbandsfahrschule 

informiert

Führerscheinklassen
B, B96, BE

Fragen Sie uns!

für die Fahrschule

TÜV-Gebühren5

gültig seit 12/2016

für die theoretische Prüfung

für die praktische Prüfung

“Kosten-Formel” (für die Klasse B)

Die wichtigsten Gebühren

auf einen Blick

€ Multiplikator ergibt €

(1) Grundbetrag x 1 =

(2) Evtl. Teilgrundbetrag bei nicht

bestandener theoretischer Prüfung

und weiterer Ausbildung
x 1 =

(3) Fahrstundenpreis à 45 Min.
x 1,3fache
der 
Lebensjahre

=

(4) Preis einer Sonderfahrt 

à 45 Min.
x 12* =

(5) Vorstellung zur 
Prüfung Theorie

x 1 =

(6) Vorstellung zur 
Prüfung Praxis

x 1 =

Gesamtbetrag Fahrschule  =

(7) zzgl. Gebühren Führerschein-

behörde, Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs 

und TÜV

x 1 =

Gesamtbetrag =

* 12 = Anzahl der vorgeschriebenen Sonderfahrten für Kl. B

alle Klassen 
in Deutsch oder in den 12 Fremdsprachen6

gem. Prüfungsrichtlinie

22,49 €

Klasse B
91,75 €

Klasse BE

- komplett
91,75 €

- nur Verbinden und Trennen 20,23 €

- nur Prüfungsfahrt einschl. Grundfahraufgaben 71,52 €

Klasse AM
91,75 €

Klasse A1
91,75 €

Klasse A2
Direkteinstieg

121,38 €

Aufstieg
80,92 €

Klasse A
Direkteinstieg

121,38 €

Aufstieg
80,92 €

Klasse T

- komplett
121,38 €

- nur Abfahrtkontrolle 20,23 €

- nur Verbinden und Trennen 20,23 €

- nur Prüfungsfahrt einschl. Grundfahraufgaben 80,92 €

Klassen 
C und 
C1

- komplett
151,13 €

- nur Abfahrtkontrolle 20,23 €

- nur Prüfungsfahrt einschl. Grundfahraufgaben 130,90 €

Klassen
C1E und
CE

- komplett
151,13 €

- nur Verbinden und Trennen 20,23 €

- nur Prüfungsfahrt einschl. Grundfahraufgaben 130,90 €

Klassen
D und 
D1

- komplett
151,13 €

- nur Abfahrtkontrolle mit Handfertigkeiten 29,75 €

- nur Prüfungsfahrt einschl. Grundfahraufgaben 121,38 €

Klassen
D1E und
DE

- komplett
142,80 €

- nur Verbinden und Trennen 20,23 €

- nur Prüfungsfahrt einschl. Grundfahraufgaben 122,57 €

Sonstige
TÜV-
Gebühren

- Aufhebung der Automatikbeschränkung

Kl. B (30 Min. Prüfzeit)
61,17 €

Gebühren für
zu bezahlen bei:

Sehtest
6,43 € Optiker, 

Augenarzt

Erste-Hilfe-Kurs
ca. 40 €

Gebühren sind
unterschiedlich

ASB, DRK, 
JUH, MHD

Prüfung des Antrages 5,10 € Einwohner-
meldeamt

Führerscheinantrag bei Ersterteilung eines Führerscheins

- mit Probezeit 38,30 € Fahrerlaubnis-
behörde

- ohne Probezeit 37,50 €

Gebühren, die zusätzlich für Anträge im Rahmen 

des Begleiteten Fahrens ab 17 anfallen

- Ausfertigung der Prüfbescheinigung 7,70 €

Fahrerlaubnis-
behörde- Rahmengebühr für die Überprüfung

einer Begleitperson

1,50 €
bis

10,00 €

- Auskunft aus dem FAER 
je Begleitperson

3,30 €

Ihre 

Verbandsfahrschule 
informiert

Ausbildung, 
Preise und 
Gebühren

Fragen Sie uns!

© Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V., 
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Klassen
L, T

Bus-KlassenD1, D1E, D, DE

_____

zGM =zulässige GesamtmassebbH =bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit1 Bei gewerblicher Güter- oder Personenbeförderung ist in der Regel zu-

sätzlich zum Führerschein der Nachweis einer Grundqualifikation im

Sinne des BKrFQG erforderlich.
2 Unter bestimmten Voraussetzungen gelten niedrigere Mindestalters-

grenzen (§ 10 FeV). Weiterführende Informationen dazu finden Sie auf

unserer Homepage www.flvbw.de, Rubrik FÜHRERSCHEINKLASSEN.

³ Seit 28.12.2016: Kfz mit einer zGM von mehr als 3.500 kg, die zur Per-

sonenbeförderung gebaut und ausgelegt sind, dürfen – unabhängig von

der Zahl der Fahrgastplätze – seit 28.12.2016 nicht mehr mit den Klas-

sen C1 und C gefahren werden, sofern die Fahrerlaubnis nach dem

18.01.2013 erteilt wurde. Für diese Fahrzeuge ist nun die Fahrerlaubnis

der Klasse D1 (Kleinbus) bzw. bei einer Länge von mehr als 8 Metern,

der Klasse D (Omnibus) erforderlich. Dies betrifft u.a. Kleinbusse / Bür-

gerbusse / Stretch-Limousinen / Kombi-Kfz. Ausnahmen bestehen le-

diglich für 1. Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr / 2. Einsatzfahrzeuge der

Polizei /3. Einsatzfahrzeuge der nach Landesrecht anerkannten Ret-

tungsdienste / 4. Einsatzfahrzeuge des Technischen Hilfswerks / 5. Ein-

satzfahrzeuge sonstiger Einheiten des Katastrophenschutzes / 6.

Krankenkraftwagen / 7. Notarzteinsatz - und Sanitätsfahrzeuge / 8. Be-

schussgeschützte Fahrzeuge / 9. Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge /

10. Spezialisierte Verkaufswagen / 11. Rollstuhlgerechte Fahrzeuge /

12. Leichenwagen / 13. Wohnmobile.

D1D111 Mindestalter2: 21 Vorbesitz: BEingeschlossene Klassen: -

Kraftfahrzeuge, die zur Beförderung von mehr als 8

aber höchstens 16 Personen außer dem Fahrzeug-

führer ausgelegt und gebaut sind und deren Länge

max. 8 m beträgt - auch mit Anhänger bis 750 kg

zGM.

Ausbildung: Theorie und PraxisPrüfung: Theorie und Praxis

D1ED1E11 Mindestalter2: 21 Vorbesitz: D1Eingeschlossene Klasse: BE

Kombination aus Kraftfahrzeug der Klasse D1 und

einem Anhänger über 750 kg zGM.Ausbildung: PraxisPrüfung: Praxis

DD11 Mindestalter2: 24 Vorbesitz: BEingeschlossene Klasse: D1

Kraftfahrzeuge, die zur Beförderung von mehr als 8

Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und ge-

baut sind, auch mit Anhänger bis 750 kg zGM.
Ausbildung: Theorie und PraxisPrüfung: Theorie und Praxis

DEDE11 Mindestalter2: 24 Vorbesitz: DEingeschlossene Klassen: D1E, BE

Kombination aus Kraftfahrzeug der Klasse D und

einem Anhänger über 750 kg zGM.Ausbildung: PraxisPrüfung: Praxis

LL Mindestalter: 16 Vorbesitz: - Eingeschlossene Klassen: -
a) Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart zur Verwen-

dung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt

sind und für solche Zwecke eingesetzt werden, mit einer

bbH von max. 40 km/h, auch mit Anhänger, dann

dürfen sie aber nur mit max. 25 km/h gefahren wer-

den.

b) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen, selbstfahrende Fut-

termischwagen, Stapler und andere Flurförderzeuge mit

einer bbH von max. 25 km/h, auch mit Anhänger.
Ausbildung: TheoriePrüfung: Theorie

TT Mindestalter: 16 für bbH bis 40 km/h / 18 für bbH > 40 bis 60 km/h

Vorbesitz: - Eingeschlossene Klassen: AM, L
a) Zugmaschinen mit einer bbH von max. 60 km/h,
b) selbstfahrende Arbeitsmaschinen und selbstfahrende 

Futtermischwagen mit einer bbH von max. 
40 km/h,die jeweils nach ihrer Bauart zur Verwendung für land-

oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für

solche Zwecke eingesetzt werden. Hinter diesen Fahrzeu-

gen dürfen Anhänger geführt werden.Ausbildung: Theorie und PraxisPrüfung: Theorie und Praxis

Ihre Verbandsfahrschule 
informiert

Führerscheinklassenim Überblick

Fragen Sie uns!
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Ausbildung, 
Preise und 
Gebühren

Führerscheinklassenim Überblick

Wenn sich Führerscheininteressenten in 
Ihrer Fahrschule informieren möchten, ist 
es hilfreich, wichtige Auskünfte schriftlich 
weiterzugeben. Selbstverständlich sind In-
foblätter auch bei anderen Gelegenheiten 
für das Image der Fahrschule förderlich. 
Wir halten deshalb für unsere Mitglieds-

fahrschulen verschiedene Flyer bereit. 
Diese enthalten zu den aufgeführten 
Führerscheinklassen alle Informationen, 
die Fahrschüler  benötigen. Für Inhaber 
ausländischer Führerscheine gibt es ei-
nen Flyer, der in 9 Sprachen die wichtigs-
ten Details zum Erwerb eines deutschen 
Führerscheins enthält.

In der Fahrschule ausgelegt oder als 
Handout weitergegeben, stellen die In-
fofl yer eine weitere Serviceleistung Ihrer 
Fahrschule dar.

Versehen mit dem kosten-
günstigen Eindruck Ihrer 
Fahrschulanschrift
ersetzt der Flyer 
die Visitenkarte.

Preise:
pro Stück € 0,15
zzgl. MwSt. und Versandkosten
pro Eindruck € 0,03
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Diese Flyer können Sie bei uns anfordern:

 Führerscheinklassen im Überblick
 Führerscheinklassen Mofa, AM, A1, A2, A
 Motorradfahren mit dem Autoführerschein?
 Führerscheinklassen B, B 96, BE
 Führerscheinklassen C1, C1E, C, CE
 Führerscheinklassen D1, D1E, D, DE
 Führerscheinklassen L, T
 Ausbildung, Preise und Gebühren
 Hinweise für Inhaber ausländ. Führerscheine
 Begleitetes Fahren ab 17
 Wir haben Grundsätze

FSG/TTVA mbH, Zuffenhauser Str. 3, 70825 Korntal-Münchingen 
Fax: 0711 8380211, E-Mail: bestellung@fsg-ttva.de
Bestellung online: https://www.fl vbw.de/online-bestellung.html  
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Inhalteund Ziele

• Förderung des Sicherheitsbewusstseins 
und praktische Anwendung der Gefahren-
lehre im Zweiradbereich

• Auff rischung und Intensivierung des Fahr-
könnens

• Vertiefung und Perfektionierung der Motor-
radbeherrschung

• Erkennen und Erfahren der Grenzen 
psychischer und physischer Belastbarkeit

• Fahren in Gruppen und Guiding von 
Gruppen

• Auswirkungen gruppendynamischer Pro-
zesse auf das Fahrverhalten

• Besondere Fahrtechnik auf unbekannten 
Strecken – Fahren im Gebirge

• Fahren von Kurven, Erlernen bzw. Vertiefen 
der 4-Fahrlinien-Theorie und des Hinter-
schneidens

• Erhöhung der Ausbildungskompetenz
• Auff rischung der Fähigkeiten, erste Hilfe 

leisten zu können

Bild: Archiv

Bilder: Wikipedia

Regionen der Emilia-Romagna

Veranstalter dieser außergewöhnlichen Motor-
radfortbildung ist der Fahrlehrerverband Baden-
Württemberg e.V. – in Zusammenarbeit mit der 
FSG/TTVA mbH mit Sitz in Korntal-Münchingen. 

Als Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. obliegt Jochen 
Klima die Gesamtleitung der Fortbildung. 

Vor Ort wird Marcus Pollermann als Motorradreferent des Fahrlehrerverbandes Ba-
den-Württemberg e.V. die Seminarleitung übernehmen. 

Die Fahrstrecke beträgt ca. 2.200 Kilometer von Stuttgart nach Parma und zurück, 
einschl. Realverkehrstrecken I bis IV.

Unser Angebot

Samstag, 16.09.2023
Anreise
1 Individuelle Anreise zum Hotel Parma & 

Congressi (www.hotelparmaecongressi.
com) in Parma/Italien bis spätestens 
um 18:00 Uhr 

2 Nach dem Einchecken: Registrierung aller 
Teilnehmer beim Motorradreferenten 
Marcus Pollermann

3 Nach der offi  ziellen Begrüßung durch die 
Kursleitung: gemütliches gemeinsames 
Abendessen

Sonntag, 17.09.2023
Realverkehr I 
dient vor allem dem gegenseitigen Kennen-
lernen der Teilnehmer sowie der Auslotung 
der Gruppenstruktur und möglichen Ände-
rungen der Gruppeneinteilungen.

Montag, 18.09.2023
Realverkehr II 
Die Teilnehmer wechseln sich auf der vom 
Instruktor gewählten Teilstrecke mit der je-
weiligen Führung der Gruppe ab. Ihr Instruk-
tor fährt an zweiter Position und beobachtet 
die Gruppe. Mit jedem Wechsel erfolgt Ma-
növerkritik mit Verbesserungsvorschlägen. 
Auch werden mögliche Besonderheiten der 
Streckenabschnitte besprochen. 

Dienstag, 19.09.2023 
Theorie-Seminar
Themen:

• Aktuelles Recht 
(FahrlG, StVO, FeV, BKatV u.v.m.)

• Ausblick auf anstehende und geplante 
Rechtsänderungen

• Aktuelle Motorrad-Themen

Wichtig: 
Die Teilnahme am Theorie-Seminar und an 
allen Realverkehrstagen (I–IV) ist Voraus-
setzung für den Erhalt einer Fortbildungs-
bescheinigung nach § 53 Absatz 1 FahrlG. 
Die Teilnahme nur am Praxis-Seminar führt 
nicht zu einer Fortbildungsbescheinigung.

Mittwoch, 20.09.2023
Realverkehr III 
Aufbau wie Realverkehr II

Donnerstag, 21.09.2023
Ruhetag 
Der Tag steht zur freien Verfügung und kann 
nach eigenen Wünschen gestaltet werden.
Dazu bieten die Stadt Parma und die Re-
gion Emilia-Romagna viele Möglichkei-
ten, zum Beispiel

• der Dom, das Baptisterium und die Renais-
sancekirchen von Parma,

• der Parco Durale – die grüne Lunge von 
Parma,

• ein Ausfl ug ans Meer nach Rimini oder 
La Spezia,

• das Ferrari-Museum in Maranello, 
• das wundervolle Tal des Trebbia-Flusses 

im Apennin-Gebirge 
 u.v.m. 

Freitag, 22.09.2023
Realverkehr IV 
Aufbau wie Realverkehr II

Samstag, 23.09.2023
Heimreise 
Nach dem Frühstück treten die Teilnehmer 
ihre individuelle Rückreise an.

FahrSchulPraxis | 2023-03
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Hotel Parma & Congressi**** 
Das 4-Sterne-CDH-Hotel Parma & Congressi  
befindet sich im westlichen Teil von Parma, ei-
ner Stadt mit reichen kulturellen und künstleri-
schen Traditionen. Es liegt ca. 8 Kilometer vom 
Zentrum Parmas entfernt. 

Das Hotel verfügt über 166 Zimmer mit 2 Suiten 
und 17 Junior Suiten. Im Restaurant Falstaff 
werden kulinarische Köstlichkeiten serviert, und 
die Bar wird gern für einen „Absacker” besucht. 
Der große Außenbereich mit Veranda und Gar-
ten lädt „zwischendurch” zum Entspannen ein.

Das CDH Hotel Parma & Congressi bietet 
seinen Gästen mit einem Fitnessraum, 
dem Wellnesscenter, dem Außenpool mit 
Whirlpool und einem Solarium die richtige 
Mischung aus Komfort und Funktionalität. 

Parma   Nach der Anerkennung der Unes- 
co als „kreative Stadt der Gastronomie” 
im Jahr 2015 wurde Parma auch mit dem 
Preis der „Kulturhauptstadt Italiens 2020” 
ausgezeichnet. Die Stadt und ihr Food 
Valley sind dafür bekannt, ein weltweit 
einzigartiges gastronomisches Erbe zu 
bewahren. Seit Anfang 2020 werden Ge-
schichte, Kunst und Schönheiten dank 
eines reichhaltigen Veranstaltungskalen-
ders und Aktivitäten in einem breiteren 
Szenario hervorgehoben. 

Die Gegend um Parma ist naturbelassen 
und weitläufig und lädt geradezu zum Mo-
torradfahren ein. Kurvenreiche Strecken 
in wunderschöner Landschaft werden 
auch nach diesem MotorradTotal unver-
gessen bleiben.   

Hotelkosten
Hotel Parma & Congressi**** 
6 Übernachtungen mit Halbpension

Einzelzimmer 991,00 €  pro Person
Doppelzimmer 931,00 €  pro Person 

Seminarkosten
5-tägiges Fortbildungsseminar 
nach § 53 Absatz 1 FahrlG 345,00 €
bestehend aus Realverkehr I–IV  
und Theorie-Seminar

Realverkehr I bis IV
ohne Theorie-Seminar  240,00 €
(Keine Anerkennung nach  
§ 53 Absatz 1 FahrlG)

Das Hotel

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist 
nur mit eigenem Motorrad und kompletter 
Motorradschutzkleidung möglich.

Partner und Freunde
Partner und Freunde sind bei Motorrad-
Total wie immer herzlich willkommen. Sie 
können als Begleitperson mit dem eige-
nen Motorrad mitfahren oder als Sozia/
Sozius die Touren begleiten und/oder in 
der angenehmen Atmosphäre des Hotels 
und seiner Umgebung ausspannen.

FSG/TTVA mbH
Elke Schindler ▪ Fon  0711 839875-10
E-Mail  fortbildung@fsg-ttva.de ▪ Fax  0711 8380211
Internet  www.fsg-ttva.de  Fortbildungsangebote für Fahrlehrer

Interesse?

Eingangshalle/Foyer

Außenpool mit Whirlpool

Relaxen im Freien

Kulinarisches  
am Abend

Doppelzimmer (Beispiel)

Frühstücksbuffet

Traumhafte (Motorrad-)Landschaft mit zahlreichen 
Kurvenstrecken vorbei an malerischen Bergdörfern 
(Foto: Freesurf/Stock.Adobe.com)

Fotos Hotel: www.hotelparmaecongressi.com

Anmeldeschluss: 01.07.2023
MotorradTotal ist ein sehr beliebtes Fortbildungsseminar und deshalb rasch ausgebucht. Weil die 
Hotelkapazität begrenzt ist, sollten Sie sich bald anmelden. Die Meldeliste wird nach Ausschöpfung 
des Zimmerkontingents geschlossen, ggf. schon vor dem Anmeldeschluss.


